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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.07.1994

Norm

ASVG §252 Abs2 Z1

GSVG aF §128 Abs2 Z1

Rechtssatz

Die Dauer der Verlängerung der Kindeseigenschaft ergibt sich aus dem Vergleich der tatsächlichen Dauer dieser

Ausbildung mit dem Zeitaufwand den eine gleichartige Ausbildung ohne Bestehen des Hinderungsgrundes erfordert

hätte.

Entscheidungstexte

10 ObS 146/94

Entscheidungstext OGH 19.07.1994 10 ObS 146/94

10 ObS 87/95

Entscheidungstext OGH 05.07.1995 10 ObS 87/95

Vgl; Beisatz: Das Gesetz normiert nicht generell die Verlängerung der Kindeseigenschaft um die effektive Dauer

der Behinderung, sondern um einen der Dauer der Behinderung angemessenen Zeitraum der je nach der

zeitlichen Lagerung des Hinderungsgrundes im Einzelfall durchaus unterschiedlich zu bemessen ist. (T1)
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